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§ 17 Sbg. SHG
 Sbg. SHG - Salzburger Sozialhilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.02.2023

Dasselbe gilt bei einer Erweiterung von Heimen im Ausmaß von mehr als 10 % des vorhandenen Bettenbestandes,

soweit im Folgenden in Bezug auf die Obergrenzen für Sonderp egeeinrichtungen und bestehende Heime gemäß

Abs 10b nicht anderes festgelegt ist.

1. (10a) Abs 10 gilt auch für die Neuerrichtung und Erweiterung von Sonderpflegeeinrichtungen mit der Maßgabe,

dass die Obergrenzen für die Entgelte auch höher als nach Abs 10 Z 4 festgelegt werden können.

Sonderpflegeeinrichtungen sind Einrichtungen, die mit Krankenanstalten eine räumliche und funktionelle Einheit

bilden und vorwiegend der Versorgung von pflegebedürftigen Personen, die ein Pflegegeld ab der Stufe 5

erhalten, oder Personen mit besonderen Pflegebedürfnissen im neurologischen und geriatrischen Bereich oder

mit ständiger Beatmungsnotwendigkeit dienen.
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